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Das eiserne Kreuz
erhielten:

Pb. Müller , Lehrer der gewerbl. Fort-
bildungsschite zu Arzbach.

Kriegsfreiwilliger Gefr. Peter Müller,
Sohn des Mitgliedes Maler- u. Lackicrer-
ineister Jakob Müller, Schwanhcima M.

Gewerblich-technische Bücherei
mit Lesefaal»

Wiesbaden , Rheinstratze 42.
Oeffnungszeiten: Täglich vormittags 10 bis 1

Uhr, Montag-, Dienstag-, Donnerstag- und F -ei-
tagnachmittags 1 bis 6 tlhr nnd Mittwochabends
von 7 bis 9 Uhr.

Betr . Zustellung des Gewerbeblattes an die
im Felde stehenden Mitglieder des

Gewerbevereins für Nassau.
Die im 'Felde stehenden Mitglieder , denen

das Gewerbeblatt unmittelbar von uns über¬
sandt wird, bitten wir, uns ihre neue Feld¬
adresse gefälligst umgehend mitzukerlen, da¬
mit in der Zusendung des Gewerbeblattes
keine V̂erzögerung -cintritt.

Die Geschäftsstelle,
des Nasiauischen Gewerbeblattes.

Bekanntmachungen
ücz Zentralvorssande;.

Betr . die Beschaffung von Roh- uni » Ersatz¬
stoffe,r für das Handwerk.

Verband Deutscher Gewerbevereme
und

Handwerkervereinignngjen.
Nr . 65,Al.

D a r m st a d t, den 22. Januar 1917.
An die

Landesverbände und Einzelvereine
des Deutschen Verbandes!

Für die Ueberführung des deutschen Han!
ru der Friedensarbeit erscheint es e,

forderlich, letzt schon für die Beschaffun

der Rohstoffe und Ersatz stoffe  Vor¬
sorge zu treffen . Ein besonderes Reichskom¬
missariat ist hiermit beauftragt ; die Hand¬
werkskammern und die großen Verbände wer-
den sich zur Unterstützung des Reichskvm-
missariatS ebenfalls mit dieser Angelegenheit
befassen.

Wir beehren Ans, Ihnen anheimzugeben,
alsbald in Ihren Organisationen , den Gau-,
Kreis- und Bezirksverbänden und großen Ver¬
einen Wünsche der einzelnen Handwerker-
gruppen wegen Rohstoffbeschaffung für die
Uebergangszeit entgegenzunehmen und sind be¬
reit , derartige Wünsche an die maßgebenden
Stellen wciterzuleiten.

Der Hansabund hat aus seiner letzten Kriegs¬
tagung ' vom 9 . nnd 10. Januar ds. Js . sich
ebenfalls zur Förderung dieser Angelegenheit
bereit erklärt und dafür eine Sonderkommis¬
sion ernannt , in welcher der Unterzeichnete Ver¬
bandsvorsitzende Sitz und Stimme hat.

Mit freundschaftlicher Begrüßung'
Für den Berbandsvorstand:

N 0 a ck, Geheimer Regierungsrat,
Vorsitzender.

Wie aus vorstehendem Schreiben hervor-
geht, handelt es sich um die Beschaffung' von
Roh- und Ersatzstoffen für die Uebcrgangs-
zeit, für die Ueberleitung des Handwerks aus
der Kriegs - in die Friedenswirtschaft . Gerade
rn dieser Zeit wird es bei dem Mangel an
Rohstoffen den, einzelnen Handwerker sehr
schwer fallen , die zur Aufrechterbaltung und
Fortführung seines Betriebes unbedingt not¬
wendigen Rohstoffe zu beschaffen. Es ist des¬
halb dankbar zu begrüßen, daß- von Reichs-
Wegen mit Unterstützung der Handwerksvertre¬
tungen und wirtschaftlichen Verbände für die
Bereitstellung der erforderlichen Materialien
Vorsorge getroffen wird.

Wir verkennen nicht die Schwierigkeiten für
den Handwerker , schon jetzt seinen Bedarf an
Rohstoffen für die genannte Zeit festzustellen,
aber es handelt sich ja auch gar nicht etwa
um bindende Bestellungen ; dem Reichskom¬
missariat liegt vielmehr daran , einen Ueber-
blick über oen ungefähren Bedarf Lur Auf¬
füllung des jetzt leeren Materiallagers zu ge¬
winnen , um 'für dessen Sicherstellung recht¬
zeitig Sorge zu tragen.

Die .Handwerker ersuchen wir , durch Ver¬
mittelung des Vorsitzenden ihres Lokalgewerbe-
vereins uns baldtunlchst ihre Wünsche wegen
Beschaffung von Roh- und Ersatzstoffenmitzu¬
teilen . Dabei ist neben der Menge nach Mög¬
lichkeit die Art und Güte anzugeben.

Die Herren Vorsitzenden der Lokalgewerbe-
vereine erfuhrt wir . für weitgehendste Ver¬
öffentlichung dieser Bekanntmachung (auch in
der Tagespresse ) zu sorgen, die Anmeldungen
der Haudtverker für die Rohstoffbeschaffung
entgegenzunehrnen und uns bis spätestens
1. !April d. Js . mitzuteilen.

Wiesbaden,  den 13. Februar 1917.
Der Zentralvorftand

-es Gewerbevereins für Nassau.

Zur Notlage des ftanüiuerfes
und Kleingewerbes.

Der Krieg hat keiner Erwerbsgruppe
schwerere Wunden geschlagen, wie den An¬
gehörigen des selbständigen Mittelstandes,
Handu -erkern und Kleingewerbetreibenden.
Tausende einst blühender Betriebe sind zu-
saimnengebrochen , andere werden nur mit Not
über Wasser gehalten . Davon tverden nicht
nur die Betriebe betroffen , deren Inhaber im
Kriegsdienste stehen, sondern auch alle an¬
deren , die aus Mangel an Material , Arbeits¬
kräften oder mangels Aufträgen , darnieder
liegen . Die Notlage macht sich in den Städten
bedeutend mehr fühlbar wie auf dem Lande.
Umfassende Hilfe tut dringend not.

Die auf ministerielle Anordnung gegrün¬
dete Kriegshilfskasse  kann ihre Hilfe
der Hauptsache nach nur Kriegsteilnehmern
gewähren . Es müssen aber Mittel und Wege
gesunden werden , um auch andern Hilfe ange¬
deihen zu lassen. Diese Hilfe kann bestehen
in der Beschaffung von Arb eitsgele gen-
heit und Abiftragen,  in der Fürsorge
für Herbeischaffung von Rohmate¬
rial  und nicht zuletzt in der Sammlung von
Barmitteln , um aus dieser Sammlung als
Grundstock tüchtigen Handwerkern Und Ge¬
werbetreibenden zum Wiederaufbau der durch
den zrrieg geschädigten , ehemals gesunden und
leistungsfähigen Betriebe auch mit Barmitteln
unter die Arme greifen zu können.

In der S t a d t Fra nk fur t a. M. ist za
diesem Zwecke ein großzügiges Hilfs¬
werk  ins Leben gerufen worden, das den
Zweck verfolgt , durch freiwillige Beiträge Gel¬
der zu sammeln , die, durch einen Ausschuß,
verwaltet , zur Unterstützung und Wieder -,
au fr  ich tun ;g notleidender Hand -
werksbetrieh 'e zur wirtschaftlichen
und technischen Förderung des
Frankfurter Handwerksund Unter¬
st iltznug seiner gemeinnützigen  Ein-
richtluNgen  verwendet werden. An der
Spitze des Ausschusses steht ein Ehrenpräsi-
dinm, in dem die Spitzen der Militär -, Staats¬
und Gemeindebehörden vertreten sind. An der
Spitze des Hauptausschusses steht Bürger¬
meister Dr . Luppe als Vorsitzender und Land¬
tagsabgeordneter Oeser als stellvertretender
Vorsitzender . Neben den HandwerKorganisa-
tionen der Stadt Frankfurt sind im Hauptaus¬
schuß die Handwerkskammer für den Regie¬
rt ngsbezirk Wiesbaden , die Handelskammer,
der Hansabund und namhafte Persönlichkeiten
aus Frankfurts Handel und Industrie ver¬
treten . Dem Ehrenausschnß gehört eine große
Reihe maßgebender Persönlichkeiten der Stadt
Frankfurt an . Diese Namen bürgen für einen
Erfolg dieses wirllich großzügig gedachten
Hilfswerts für eine große uni) dringende Auf¬
gabe. Die Aufrufe in den Zeitungen sinh
erschienen.

tzüiicht minder schwer wie in der Stadt
Frankfurt a . M . liegt auch in der Stadt
Wiesbaden und in vielen kleineren Städten
des Bezirks das Handwerk tief in Nöten, vielen
selbständigen Betrieben droht die äußerste Ge¬
fahr und viele sind schon lange stillgelegt,
deren Wiedereröffnung ohne fremde Hilf« nicht
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möglich sein wird . Auch hier wäre die Schaf¬
fung eines Hilfswerks nach' dem Vorbilde der
Stadt Frankfurt a. M. ins Auge zu fassen.
Soweit nicht jede einzelne Stadt in der Lage
ist , einen Hilfsdienst einzurichten , dürfte zu
erwägen sein, innerhalb der Kreise zu einer
derartigen Einrichtung zu schreiten. Die vorn
Gewerbeverein für Nassau demnächst einzurich-
teuden Gewerbe Vereins-Kreis verbände mit Be¬
ratungsstellen für Handwerk und Gewerbe,
finden hier die erste, dankbare Aufgabe . Aber
diese Stellen werden nichts vermögen , wenn
nicht die Kreis - Und Genreindeverivaltungen
crn der Spitze sich in den Dienst der Sache
stellen und jjjr dadurch den Charakter der
Oeffentlichkeit und Sicherheit verleihen . Wenn
man bedenkt, mit wie warmem Interesse die
Kreisverwaltungen sich um die Landwirtschaft
stets annehmen , so darf auch Handlverk und
Gewerbe in der Zeit dringendster Not Anspruch
daraus erheben, daß ihm eine Unterstützung
zur Sicherung seiner Lebensfähigkeit, die durch
den Krieg bedroht ist, nach Matzgabe der Kräfte
zuteil tvird.

Bislang bat eine Organisation des Hand¬
werks und Gewerbes iu den einzelnen Kreisen,
wie solche für die Landwirtschaft längst vor¬
handen ür, gefehll. Diese Wird nun in den
Gewerbevereins -Kreisverbänden geschaffen und
zugleich Beratungsstellen eingerichtet, Oie auch
als die Geschäftsstellen der Kreisverbände zu
gelten haben . Allen Innungen und Genossen¬
schaften ist Gelegenheit geboten, sich an die
Kreisverbände anzuschließen. Die Kreisverwal-
tungen haben dann ein Organ , mit dessen Hilfe
sie Bestrebungen zur Förderung des Hand¬
werks und Gewerbes in die Wege leiten, und
dessen sie sich bedienen können. .Unter der
Mittvirkuug des Zentralvorstands des Ge¬
werbevereins für Nassau und der Handwerks¬
kammer wird diese neue Organisation in der
Lage sein, den Anforderungen gerecht zu wer¬
den. Ein leistungsfähiger Handwerker- und
Gewerbestand ist für das Wirtschaftsleben in
Stadt und Land von hoher Bedeutung . Zur
Klufrechterhaltung dieser wichtigen Glieder un¬
seres Wirtschaftslebens in dieser Zeit der Not
sind Opfer erforderlich und gut angewendet.
Möchten die Kreisverwaltungen des Bezirks
unter Mütvirkung der Gemeindeverwaltungen
sich der neuen Organisation des Handwerks
und Geioerbes in den einzelnen Kreisen sofort
bedienen und in Verbindung damit geeignete
Einrichtungen schaffen, die nach dem Vorbildc
des Hilfswerks der Stadt Frankfurt a . M.
die Not des Handwerks und Gewerbes über¬
winden Helsen. Mr werden bei dieser ersten
Anregung nicht stehen bleiben und tatkräftig
für dix Förderung der guten .Sache eintreten.

Die .Schriftleitung.

Das BorguiuDcfcti und die fordc,
rung des Liririehungsivclcm.

(Fortsetzung.)
Die Einziehungsstellen haben in der ver¬

hältnismäßig kurzen Zeit ihres Bestehens recht
erfreuliche Erfolge erzielt ; zahlenmäßig sind
diese Erfolge allerdings schwer nachzutoeisen,
fca statistische Unterlagen nur für einzelne
Stellen vocliegen . iJhre Zusammenstellung
wird Ausgabe des am 27. Juli 1914 in Mann¬
heim gegrürrdeten Verbandes gemein¬
nütziger Einzieh un gsst elle  n seiri.

Die ganze 'Wirkung ist zahlenmäßig über¬
haupt nicht zu erfassen. denn der erzieherische
Einfluß der Eiuziehnngsstellen kommt in
statistischen Ausstellungen nicht zum Ausdruck.
Biele Schuldner werden, das ist eine Erfah¬
rungstatsache , allein durch einen kurzen Hin¬
weis auf besonderen Zetteln oder auf der
Rechirung selbst, daß nach einer bestimmten
Frist die Rechnung an die Einziehungsstelle
weiter gegeben tvird, veranlaßt , ihre Rech¬
nungen zu begleichen oder doch sich mit den
Gläubigern wegen Teilzahlungen in Verbin¬
dung zu setzen. Me überhaupt die wirklich
böswilligen Zahler die seltenen Fälle bilden,
so kann das Frankfurter Handwerksamt in

feinem letzten Bericht (1914/15) beststellen, daß
im letzten Jahre die Zahl der Beitreibungs-
angelegeuheiten sich ürn ungefähr ein .Drittel
vermindert hat . „Diese Erscheinung überrascht
nicht", heißt es in dem Bericht . „Einerseits
ist sie eine natürliche Folge des Krieges,
andrerseits machen sich aber auch erfreulicher¬
weise stmmer mehr die Wirkungen 'der um¬
fassenden gemeinsamen Maßnahmen der In¬
nungen .und chandwerkerlichen Vereinigungen
aueh zur Bekämpfung des Borgunwesens be¬
merkbar ."

Aus den bisherigen Erfahrungen geht klar
und anschaulich hervor , daß die Einziehungs¬
stellen sich nicht darauf beschränken dürfen,
alte , faule und schwer beibringliche Forderun¬
gen einzuziehen, sondern datz sie eine gründ¬
liche Umgestaltung des Zahlungsverkehrs der
Handwerker mit ihren Kunden herbeiführen
sollen. Dazu ist die Schaffung von Zahlungs-
stellen notwendig , die auch' das gesamte Rech¬
nungswesen des gewerblichen Mittelstandes zu
besorgen hätten.

Gleicher Meinung ist der Hauptverba,cd
deutscher geiverblicher Genossenschaften, der in
seinem Jahrbuch 1913 schreibt:

„Einziehungsstellen haben sich- bis heute
im allgemeinen darauf beschränkt, überfällige
Forderungen hereinzuholen , und das ist natür¬
licher Weise auch der nächste Zweck. Ihre Tätig¬
keit kann jedoch noch bedeutungsvoller wer¬
den, wenn sie ihre Ausgabe weiterfassen und
ihr Ziel darin sehen, die Gewährung und
Jnanspruchnahme eines übermäßigen und un¬
gesunden Kredites möglichst einzuschränken.
Dieses kann dadurch geschehen, daß ihnen nicht
nur die Beitreibung der überfälligen Außen¬
stände übertragen tvird , sondern auch die Ein¬
holung aller Forderungen , auch der guten . Da¬
zu müßten die Einziehungsstellen allerdings
Msgebaut werden , da das Verfahren bei
schlechten und bei guten Forderungen grund¬
verschieden sein muß . Einziehnngs - und Ab¬
rechnungsstellen müßten scharf getrennt
bleiben."

'Bemerkenswerte Ausführungen zu diesenr
Thema macht Landgerichtsrat Mangler in einer
Abhandlung : „Fortschritte in der Entwicklung
der Abrechnungsstellen " (Deutsche Richterzei¬
tung Nr . 7 vonl 1. April 1914). Er schreibt:

„Die Einrichtungen (Einziehungsstellen)
müssen darauf abzielen , die Gewährung und
die Inanspruchnahme eines ungesunden Kre¬
dites möglichst zu unterbinden . .Beide Teile,
der Gläubiger wie der Schuldner , nlüssen dazu
erzogen locrden, datz gelieferte Waren und
geleistete Arbeiten alsbald , b. h. nach Ablauf
der angemessenen Zeit , die der Gläubiger nach
den Verhältnissen seines Geschäftsbetriebes und
den 'Verhältnissen des Schuldners als Zah¬
lungsziel ins Auge gefaßt .hat , auch wirklich
bezahlt oder doch wenigstens zu zahlen be¬
gonnen werden. Der Gläubiger mutz hierzu
dadurch beitragen , daß er dem Schuldner den
Borwand nimmt , er habe ja noch nicht ein¬
mal ober kaum erst die Rechnung erhalten:
deshalb muß ; c dem Schuldner möglichst bei
der Ablieferung der Ware oder der Arbeit
die Rechrmng schicken, zugleich muß er aber
auch) dafür besorgt sein, dem Schuldner zum
Bewußtsein zu bringen , daß ihm ernstlich an
der Einhaltung des Ziels gelegen sei, und dem¬
gemäß auch nach Ablauf des Ziels die nötigen
schritte tun . Der Schuldner aber mutz wieder¬
um, dadurch milwirken , daß er sich alsbald
ivegen der Zahlung , die er oft am besten
raten )oeise abträgt , mit dem Gläubiger ins
Benehmen setzt. Im Grunde genommen läuft
das also daraus hinaus : Gläubiger und Schuld¬
ner haben zusammen dafür zu sorgen, daß die
A.ußenstä7ide nicht überfällig werden. Das liegt
auch durchaus im Interesse beider Teile : dem
Gläubiger werden durch eine zeitige Bezahlung
ferner Forderungen langentbehrte Betriebs¬
mittel frei , die ihn instand setzen, ohne In¬
anspruchnahme des teuren und ganz im Gegen¬
satz Lü dem leicht zu habenden Wärenkredit
sehr "schwer zu erlangenden Geldkredites zu
hantieren ; dem Schuldner aber wird durch die
rechtzeitige Verbindung mit den, Gläubiger
wegen Regelung der Verbindlichkeit die Last

abgenommen , die jeden Schuldner von schwa¬
cher Kapitalskraft schwer bedrängt , die Sorge,
durch das Anschtvellen unbezahlter Rechnun¬
gen mehr und mehr zu verschulden, über die
Verhältnisse zu leben und finanziell zusam¬
menzubrechen."

Wichtig ist die Stellung der Gerichte zur
Gebüktzensrage. Nicht überall werden die dem
Handwerk entstehenden Gebühren , die zur
Deckung der Selbstkosten bestimmt sind, und
die Auslagen von den Gerichten als zur zweck¬
entsprechenden Rechtsverfolgung , notwendige
Kosten im Mnne der §§ 91 ff . CPO . ange¬
sehen. Zu erstreben wäre deshalb für die
Einziehungsstellen auf gemeinnütziger Grund¬
lage eine Anordnung , daß die von den Ein-
ztehnngsstellen ihren Auftraggebern zur
Deckung der Selbstkosten berechneten Gebühren
und Auslagen als zur zweckentsprechenden
Rechts Verfolgung rwtwendige Kosten im Sinne
des 8 91 CPO . anzusehen und von der unter¬
liegenden Partei zu tragen sind.

«Außerordentlichwünschenswert ist es ferner,
daß die Justizverwaltung durch Gesetz oder
Verordnung die Gerichtsvollzieher verpflich¬
tet , alle Fälle , in denen sie eine f r u cht l o s e
Pfändung  vorgenommen haben, der ® c<
richtlsvolkzieherv erteilungs  ste l' le
unter Angabe genauer Personalien des Schuld¬
ners anzuzeigen. Die Gerichtsvollzieherver¬
teilungsstelle müßte diese Personen in ein«
alphabetische  Liste , ähnlich der Mani-
festantensiste, eintragen Und Gläubigern , die
ein berechtigtes  Interesse glaubhaft Nach¬
weisen, .z. B. einen vollstreckbaren Titel vor¬
legen können, unentgeltlich  zur Einsicht
offenlegen.

Aus diese Weise könnte sich: jeder Gläubiger
vor der Pfändung überzeugen , ob und wie
oft sein Schuldner in letzter Zeit fruchtlos
gepfändet worden ist. Zahlreiche nutzlose Pfän¬
dungen wurden so vermieden und beiden Par¬
teien viele Kosten und andere Unannehmlich¬
keiten erspart bleiben. Auch würden die Ge¬
richtsvollzieher und die Verteilungsstellen
inerklich entlastet werden . Die verhältnismäßig
geringe Arbeit der Führung des alphabetischen
Registers loürde sich .reichlich lohnen.

Weiterhin müßte es durch justizmini¬
sterielle Verordnung,  eventuell durch!
Gesetz,  dem Gerichtsvollzieher zur Pflicht
gemacht werden, bewußt zwecklose Pfän¬
dungen zu unterlassen  bezw. den Gläu¬
biger vor Erledigung des Auftrages aus die
ihm amtIich chekannte Unpfändbar¬
keit  des .Schuldners hinzulveisen, mit dem An¬
heimgeben, weitere Anträge zu stellen. Nach
den heutigen Vorschriften muß der Gerichts¬
vollzieher den Pfändungsauftragi ausführe »,
auch wenn er den Schuldner schon mehrfach
fruchtlos gepfändet hat . Darin liegt für die
Parteien eine Quelle von Kosten und Aerger
und für den Gerichtsvollzieher ein unwürdiger
Zwang . Auf diese Weise könnte die Unwirt-
schaftltchkeit der Zivilrechtspflege bezüglich der
Sckmldeneinziehung erheblich herabgeminderb
werden.

Die Regelang der  G e b ü h re  n fr  a g e
ist für die Entwicklung des Einziehnngswesens!
von einschneidender Bedeutung . Die Ein¬
ziehungsstellen , auch die genossenschaftlichen,
sollen und wollen keine Ertverbsinstitute sein,
sie .sind durchaus gemeinnützigen Charakters!
und würden ihren Zweck (dem gelverblichen
Mittelstand seine Außenstände unter Permei-
dung unnötiger Kosten hereinzubringen ) ver¬
fehlen, wenn man ein ge lvinnb ring end es Ge¬
schäft daraus machen würde . Zur Deckung
der Selbstkosten müssen aber Gebühren er¬
hoben werden : sie sind überall niedrig genug
bemessen.

Für nicht eingehende Forderungen wrrd
eine weitere Gebühr nicht erhoben . Bon ein¬
gehenden Beträgen werden noch 2 bis 4 Prozent
in Abzug «gebracht. Die baren Auslagen der
Genossenschaft (Porto , Botenlöhne , Gerichts-
und Anwaltskosten) sind in allen Füllen außer¬
dem zu bezahlen.

Für höhere Forderungen Und für beson¬
dere Fälle sind besondere Verabredung«
zulässig.
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Mr Nichtmitglieder werden in der Regel

Höhere Gebühren berechnet.
Nur in seltenen Füllen werden diese Ein¬

nahmen aus reichen, um die Berwaltungs kosten
der Einzlehungsstellen zu decken. Das ist aber
gar .nicht rüstig, ganz besonders dann nicht,
wenn sich die Einziehungsstellen nicht auf die
Beitreibung von Außenständen beschränken,
sondern jich auf anderen Gebieten betätigen,
wie Führung schwarzer Listen. Erteilung von
Rechtsausknnftcn , Bekämpfung des unlauteren
Wettbewerbs , des Bauschwinüels, Erteilung
bvn Auskünften in Steuersachen und der¬
gleichen mehr . Es wird daher nichts anderes
übrig bleiben, als weitere Einnahmequellen
zu suchen. Sehr einfach liegt die Sache, wenn
dre Emziehnngsstellen von den Hnndwerkskam-
«lern unterhalten werden, die den Fehlbetrag
tragen . Aber auch die Organisationen des Ge
werbes und des Kleinhandels werden gut ge
leuete Einziehungsstellen gern mit regelniäßi
gen Beiträgen unterstützen, da ja die ebeiige-
wannten Tätigkeitsgebiete zu ihrem eigenen
Amfgabenkreis gehören.

'Auch die Handelskammern haben in einer
Reche von Orten die Einziehungsstellen unter-

e ,, 5 ^ die Handelskammer Hannover
tvrederholt Zuschüsse zur dortigen Einziehungs-
genosienjchaft geleistet. Die Handelskammer
^Elheim hat in ihrer Plenarsitzung am
mit ^ Mtckick/ beschlossen, der Genossenschaftmrt Ruchicht auf ihre nützliche Tätigkeit so¬
wohl als mich zum Zweck der Pflege guter
Beziehungen zwischen der Handwerkskammer
Erl Handelskammer jährliche Beiträge
ru vechilligen. (Schluß folgt .)

Seile 27

Kcöötsftcüung
der rrMlUcnttMlchligcn.

Durchführung des Gesetzes Über den
Hilfsdienst wird zweifellos eine
bon Rechtsfragen auftauchen.

Das Kmegsamt ist deshalb mit dem Ver-
^ " d .der deutschen gemeinnützigen und un--
Varieuschen Rechtsauskunftstellen in Berhand-
lung getreten . Ter Verband soll über alle Ver¬
ordnungen , Erlasse, Entschließungen von all¬
gemeinem Interesse aus dem laufenden erhöh
ten und namentlich über die bei der Rechts
abteilung herrschenden Ansichten über Rechts
tragen unterrichtet werden. Dafür hat der Ver¬
band die Verpflichtung übernommen , überfeine
Wahrnehmungen bei Anwendung des Gesetzes
ständig zu berichten. Eine gleiche Verbindung
wird mrt den Arbeitersekretariaten hergestellt

Rechtsabteilung wird aber auch
Anwaltsverein zur Verfügung

da selbstverständlich mit einer regen
Mrttaügkeit der Anwälte bei der Beantwor-
ri ^ r «er vielen, oft außerordentlich schwie-

^ ^ fragen gerechnet werben mutz. Auch
biv W on  der Rechtsberatung

Sofl * «? SrxÄ be 1°irb- soweit bies
rst, Auskunft erteilt werden.

Fra ^ VENden soll zu einer Anzahl solcher
S ' Eellung genommen werden. Es muß
Gr bleiben, daß dabei nurentwickelt werden können. Der

Fall mutz immer für sich betrachtet
Es iit ^ - ^ r Eigenart beurteilt werden.

^ Seltenhech menn sich im Rechts.
Salle vollständig decken,

bei den geringsten Zweifeln
bieZnJJLu 9 f-u tt  s* nngeholt werden. Wo
wes geschehe kann, rst oben gesagt worden.
pfk̂ tü, ^ Rechts stellung  der Hilfsdienst.
lLlr h! «E anbelangt , so Ist von vornherein

festzuhalteu: die Hilfsdienst-
fi 2 bef VAchflicht Nicht gleich. Der.^ni «e gibt ferne Freiheit Nickt «afr nnyl aus, de,

^ allgemeine Auf.
.s^ uns dre besondere, an feine

hchchgck̂ 'Är ^ ^ ^ orderung hin zum Vater-
^TO ^ bilfsdrenst meldet und alsdann bei

freien' bort, Ätßeti  aufgrund tili es
EJ &.Ä mü feinem Arbeitgeber ab-

P »chneßenden ArbeitSvertragS. Dies gilt auch

er in einem staatlichen Betrieb
Beschäftigung findet und sein Arbeitgeber der
Alaal selber ist. Auch mit denjenigen Hilfs-
dienstpflichtigen , die sich zum Menst in einer
Ecappe melden , werden an Ort und Stelle be-
sondere Arbeitsverträge abgeschlossen werden,
bei denen nach § 8 des Gesetzes zu berücksich.
ZSen rst, daß der vereinbarte Arbeitslohn dem
Beschäftigten selbst und den etwa von ihm zu
versorgenden . Angehörigen ausreichenden
Unterhalt ermöglicht . Aber auch dann , , wenn
der schriftlich Aufgeforderte binnen zwei
Wochen keine Beschäftigung, die als Hilfsdienst
grll , herbeigeführt hat, und nunmehr von dem
Ansschuß nach 8 7 AbsatzZ des Gesetzes' eincni
bestimmten Hilfsdienstbetrieb überwiesen wird
— auch dann ist der Vertrag , durch den er die
chm angewiesene Beschäftigung tatsächlich über¬
nimmt , ein freier  Arbeits - oder — je nach,
dem — Anstellungsvertrag.

Dies äußert seine Wirkung zunächst für das
große Gebiet der öf fe nt li ch- re ch tli ch en
B er si ch er un g. Sie gilt auch für den Hilfs-
dienstpflichtigen , soweit seine Tätigkeit nach
einem der in Betracht kommenden Gesetze die
Versicherungspflicht begründet , lim jeder Un¬
klarheit vorzubeugen , wird erwogen, dies durch
eine Bundesratsverordnung , die dem Reichs¬
tagsausschutz zur Ziistimmung vorzulegen
wäre , noch besonders auszusprechen und bei
dieser Gelegenheit einige Zweifel zu lösen, die
sich aus den, Uebergang aus einer Kasse zur
anderen , aus dem Wechsel der Beschäftigung,
aus dem Fehlen eines Bersicherungstrcigers
bei ausländischen Betrieben und anderem mehr
ergeben können. Natürlich muß für die Er¬
haltung von Anwartschaften besonders gesorgt
werden , wie dies ja für die eigentlichen Kriegs¬
teilnehmer schon geschehen ist.

Ebenso wird erwogen und , falls noch nötig
geregelt werden , ob nicht die besonderen Rechte
der Kr i e g s t e i l n e h m e r auf diejenigen
Zrvndienstpflichtigen ausgedehnt werden sol¬
len, die sich in gleicher Lage wie jene befinden.
Es handelt sich hier namentlich um das Krieg's-
terlnehmcrschutzgesetz vom 4. 8. 1914. Soweit
Schntzbestimmungen zu Gunsten aller
vom Kriege betroffenen Volksgenossen ergan.
gen srnd, kommen sie ja schon von selbst auch
den Hilfsdienstpflichtigen zugute. Bei dem Ab¬
schluß von Arbeitsverträgen mit Hilfsdienst-
pflrchtigen kann natürlich auch auf die Bedürf-
»usse von Bekennern einer staatlich' anerkann-
ten Religion Rücksicht genommen werden, z B
wenn ein Hilfsdienstpflichtiger den Nachtveis
erbringt , daß er in seiner beruflichen Tätigkeit
den Borschriften seiner Religion über die Ruhe¬
zeiten bisher regelmäßig nachgrlommen ist
Falls er nach erhaltener schriftlicher Auffor¬
derung zum Hilfsdienst innerhalb von zwei
Wochen (vgl . ß 7 Absatz Z des Gesetzes) keine
Arbeitsstelle gefunden hat , die für ihn in die¬
sem Sinne geeignet ist, so steht nichts im Wege
daß er in , Ueberweisungsverfahren uni die
Ueberwcisung an einen Betrieb nachsucht, wo
»hm die Einhaltung der religiösen Vorschriften
gestattet wird . Es ist Nicht unbillig , einen
Lrlfsdienstpflichtigen vor Zwang zur Verletz¬
ung seiner Religion zu schützen, soweit dies mit
dem vaterländischen Hilfsdienst irgendwie ver¬
einbar ist.

Schon bei der Beratung des Hilfsdienst-
setzes im Reichstage und neuerdings wieder
im Reichstags ansschnß ist von allen Seiten
betont worden , daß Hilfsdiensipslichtige als
solche nicht den Militärgesetzen  und der
Disziplinarverordnung unterworfen sind. Rur
dann ist dies anders , wenn sie znm Heeres¬
gefolge (Heerestroß ) nach 8 1'55 des Militär¬
strafgesetzbuches gehören. -

Diejenigen Hilfsdienstpflichtigen, die — wie
dies wohl balo eintreten wird — in da-4
Etappengebiet hinausgehen , zählen dort nicht
ohne weiteres zum Heeresgefolge; es kommt
darauf an , wie sie draußen verwendet werden
Mer draußen Burschendienste annimmt oder
sonst militärische Dienste verrichtet, der tritt
damit allerdings in den Heerestroß ein. denn
er ist dem Heere , und zwar dem kriegführenden
Heere, eingegliedert und steht unter Militärs

schem Oberbefehl . Wogegen derjenige, der etwa
draußen in einer nichtmilitärischen Werkstätte
Arbeit nähme , außerhalb des HeeresgefolgeJstehen würde.

Aber auch beim Heeresgefolge bleiben jle
Zivilpersonen , werden also nicht etwa Personell
des Soldatenstandes . Hilssdienstpflicht ist eben
etwas anderes als Wehrpflicht . Auch söge-
nannte Reklamierte sind, solange sie nicht wie-
der in das Heer eingestellt werden, nur Hilfs-
dienstpflichtige , also Zivilpersonen.

Uebrigens genießen diejenigen Hilssdicnst.
pstlchilgen . die in das Heeresgefolne  ein-
treten und dann allerdings den Militärgesetzen
uilterworfen sind , auch gewisse Vorteile in
rechtlicher Beziehung . So können sie. wie die
Loldaten, in leichterer Weise Testamente errich.
ten und Beurkundungen vornehmen lassen.
Näheres darüber werden sie sofort bei den
Truppenteilen draußen erfahren können. Wie
überhaupt jedem Hilfsdienstpflichtigen geraten
werden kann, sich draußen zu erkundigen, ob er
znm Heeresgefolge gehört. .Er wird darüber
gewiß Auskurrft erhalten.

Vielfach ist gefragt worden , ob sich das
Hilfsdienstgesetz auch auf Ausländsdeutsche be-
zceht. Diese Frage muß unbedingt bejaht wer¬
den . Ebenso wie die Wehrpflicht richtet sich auch
oer Ruf zum vaterländischen Hilfsdienst an alle
Deutschen. Also auch die , die im Auslande ver¬
bleiben , z. B. die Matrosen auf .Handels-
schiffen, auch wenn die Schiffe einem Aus¬
länder gehören , müssen gewärtig sein, daß
man sie yeranzieht . Es wäre also ein großer
Irrtum — abgesehen von dem Unrecht! —.
wenn ein Deutscher glaubte , er könnte sich der
Hilssdienstpflicht dadurch entziehen. Laß er ins
Ausland ginge . Uebrigens können Ausländs¬
deutsche dadurch herangezogen werLen, daß sie
einem bestimmten Betriebe überwiesen, zum
Antritte in demselben ausgefordert und, wenn
sie der Aufforderung nicht folgen, nach z 18
Nr . 1 des Gesetzes bestraft werden. („Wirt,
schaftsblatt für Heer und Marine ".)

fürforgc für den Mittele und
I?andu)£rfeerftanth

Berlin,  7 . Febr . In diesem schweren und
langandauernden Kriege ist wohl kein Stand
so in Mitleidenschaft gezogen worden, als ge¬
rade der Mittelstand , besonders das Handwerk.
Hierbei ist wohl das Bauhandwerk , das schon
vor bem Kriege .darniederlag , qm stärksten
beteiligt . Bei den am Montag und Diens¬
tag dieser Woche stattgefundenen Beratungen
in der verstärkten Staatshaushaltungs -Kom«
Mission beim Etat der Handels - und Gewerbe-
Verwaltung für das Rechnungsjahr 1917 nmrde
dies auch von fast allen Vertretern der Frak¬
tionen anerkannt u»b an die Königliche Staats -.
regierung die Bitte gestellt , den Wünschen der
Handwerker und Kleingewerbetreibenden in ge¬
nügender Weise Rechnung zu tragen . Ten
gestellten Anträgen seitens cher Kommission
gab der Herr Handelsrninister seine Zustim¬
mung und fanden dieselben einstimmige An¬
nahme . Der Antrag I fordert : 1. Die Wirk¬
samkeit der Kriegshilfskassen aus alle zu Heer
und Marine einqezogene selbständige Ange¬
hörige des Mittelstandes , sofern ihre wirtschaft¬
liche Selbständigkeit durch die Einwirkungen
des 'Krieges bedroht ist , auszudchnen oder
in sonst geeigneter Weise für die Befriedigung
des durch den Krieg bedingten vermehrten
Kreditbcdürfnisses dieser Volkskreise rechtzeitig
Vorkehrung zu treffen . 2 . Bei der Ueberleitungj
in die Friedenswirtschaft dafür Sorge zu tra¬
gen, daß die Handwerks - und Kleinbetriebe bei
der Belieferung mit den für sie erforderlichen
Rohstoffen gebührend berücksichtigt werden.
3.  Aus die Bereitstellung öffentlicher Arbeiten
in der Uebergangszeit bedacht zu sein, durch
deren Einteilung in kleinere Lose Handwerkern
und Kleingeiverbetreibercden Gelegenheit zur
Beschäftigung zir angemessenen Preisen geboten
werden .kann . 4. Zu demselben Zwecke auch
für Lreserungsgenossenschaften derHandwerker-
verbände geeignete Arbeiten bereitzustellen.



Ein zu Munkt 3 von demÄb geordneten Gei l
(Zentrum ) gestellter und bekundeter Erwete-
rungsantrag dahingehend , daß mit Rücksicht
auf die vollständig veränderten 5̂ rstellungs-
verhältnissc die Arbeiten nrcht auf dem Ber-
dingungswege , sondern zu angemessenen Pri¬
sen , die unter Mitwirkung von Sachverstän¬
digen aus dem Handwerkerstande festzustell n
sind , zu vergeben , wurde allgemein gutge¬
heißen . Ter Herr Handelsminister betonte ,e-
doch , daß diese mehr zum Ressort des Arbeits¬
ministeriums gehöre »nd eventuell dort M
stellen sei . ^ Rheinische .Bolkszertuug .)

LmwirMng der DUfsdlcnrtpfli&t
auf vkttcymäc

UDrlingsucröältnille.
Bei der Rechtabteilung des .Kriegsamtes ift

eine Anfrage von seiten eines Berusverbandes
eingegangen : ob Lehrlinge , die einen Lehrvertrag
eingegangen und infotg d ssen vertraglich gebunden
sind , vorn Hitssdienstgesetz berührt werden oder nicht.

In Betrackst kommen nur Lehrverträge mit Ar¬
beitgebern , die der Gewerbeordnung unterstehen.
Dort sind die Lehroerhaltnisse im Titel Vit und
III belmndelt — und Kvar werden unter A in gz
126 bis 128 allgemeine Bestimmungen und unter
L in W 129 bis 132a „ Besondere Bestimmungen
für Handwerker" getrosten . In letzteren ist für
den hier interessierenden Punkr Nichts Besonderes
enthalten . Es entscheiden sonach die allgemeinen
Bestimmungen . . . . . .

Hiernach kann das Lehrverhältnis wahrend der
sogenannten Probezeit , gewöhnlich vier Pochm,
durch einseitigen Rücktritt gelöst werden. Daser
Rücktritt ist vollkommen frei. Er steht beiden
Teilen , dem Lehrherrn wie dem Lehrlmg , zu.

Nach Ablaus der Probezeit dagegen kann das
Lehrlingsverhältnis nur aus einem der besonderen
Gründe ausgelöst werden, die jn 8 127b der Ge¬
werbeordnung von Absah 2 sin angegeoen futo.
Das allgemeine Rücktrittsrecht aus soichltigemGninde
nach Bürgerlichem Gesetzbuch8 626 gilt für Lehr-
lingsverhältnisse , die der Gesetzgeber pssenhar ab¬
sichtlich schaler lösbar gemacht hat , nicht. Zu den
besonderen Gründen hes 8 127b zählt nun aber der
Fall , das; der „Lehrling zur Fortsetzung der Arbeit
unfähig ist (wird )" . Dieser Grund schlagt bei der
Hilfsdienstpflicht — unter den sveiter anzugebenden
Beschränkungen - prinzipiell em, wobei aber, wie
dies auch bei der Erörterung über den Rücktritt von
Dienstvertrrgen überhaupt gesagt wurde — voraus¬
gesetzt wird , daß der Berus oder Betrieb des Lehr¬
herrn nicht schon selbst als vaterländischer Hilfs-
dienst im Sinne vornK 2 des Hilss -'nenslgesetẑ Agnt
Daun besteht in der Regel kein Grund , das Lehr-
lingsverhältnis auszulösen : der Lehrling erfüllt dann
eben seine vaterländische Hilscldwnfftpslich: bei seinem
alten Lehrherrn . Das Hilssümstgesetz dark nrcht
etwa dazu bemitzt lverden, um bloß den Meister
zu wechseln. . , . , , . .

Sonst aber ivird der Lehrling durch serne Heran
Ziehung zum vaterländischen Hilfsdienst Lveisellos
unfähig zur Fortsetzung der Arbeit , und dies grbt
jedem der beiden Teile , dem Lehrling und oem
Lehrherrn , einen Grund zur Auflösung des Ver¬
trages . Die Hrlfsdienstpflicht inuß auch in dieser
Beziehung der Wehrpflicht gleichgeackstet iv:rden.
Daß die Hilfsdienstpslicht angesichts ch. er zunächst
unübersehbaren Dauer einen Grund abgrbt , der die
Arbeit des Lehrlings nicht etwa nur für vorüber¬
gehende Zeit hindert , wurde an dieser Stelle fwott
für den Dienstvertraq im allgemeinen — der Lehr¬
vertrag ist eine Unterart des Dienstvertrages —aus-
aeführt . . . ..

Aber ebenso wie für den Tienstoertrag rm all¬
gemeinen muß auch für den Lehrvertrag gesorgt
werden : erst wenn der Lehrling wirst rch herange-
zogcn nnrd, kann der Lehrvertrag auigelöst werden.
Die .Heranziehung geschieht bekanntlich nach 8 7
Abs. 2 dadurch, das; der einzelne Hilssorenstvslch .ige
durch einen Ausschuß eine besondere schrrftnche Auf¬
forderung erhält , woraus er binnen 14 Tageu
selbst hilssdienstpflichtige Arbeit zu st,chm oder -
nach Ablaus dieser Frist - die Ueberwersung. an
einen Hilssdienstbetrieb zu gewärtigen hat . W negt,
wie wiederholt bemerkt wurde, nickstm oec Lime
des Gesetzes, mit rauher Hand in bestehende Ver¬
tragsverhältnisse cinzugreisen . Diejenigen , du dem
Baterlande unbedingt nötig sind, werden ja sowieso
besondere Aufforderung »nd dadurch rn der Regel
das Reckst erhalten , etioaige Dienstvertragsverpslich-
tungen zu lösen. Aber selbst für dieseil .Falt ist
beabsichtigt, durch eine Persahrensvorsclwitt zu 8 7
dafür zu sorgen, daß auch der Dienstberechlrgte
im vorliegenden Falle der Lehrherr — bei dem

sogenannten Einberusungsausschuß vorstellig wer¬
den und gegebenenfalls um eine Vermittlung nach¬
suchen bann . Es sind immerhin Falle denkbar,
wo die Hermizrehung des einzelnen wegen seiner
Bindung an einen Vertrag nnverhaltnrsmäßigen
Schaden stiften könnte.

Kommt es zur Austösung des Lehrvertrags,
tveil der zum Hilfsdienst herangezogene Lehrling
die Dienststelle verlassen muß , dann ist es freilich
ausgeschlossen, daß der ^ ehrherr von ihm nach
8 127 k der Gewerbeordnung eine Entschädigung sor
deck. Denn der Lehrling handelt nicht Vertrags
widrig im Sinne des hier eustchlagenoen 8 6 -n
Llbsatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches.

Für Handlnngslehrlinge ist alles im Vorstehen-
d-en, gesagte entsprechend abzuiv̂enden. Heber ste trxtrt
das Handelsgesetzbuch Bestimmungen m den 88
76 bis 82 . Nach dem Handelsgesetzbuch besteht
für beide Teile des Dienstvertrages em Reckst zum
Rücktritt nicht nur wegen einzelner besondersaui-
gesührter Gründe , sondern auch allgemein wegen
led-es wiä-tigen Grundes . DleS gilt na!ch& <1 ploia^
3 auch für Handlungslehrlinge Die Heranziehung
zum Hilfsdienst ist, lvie »vir jähen, in der Reget
ein wichtiger Grund.

EWirtschastsblatt für Heer .und Marine .)

Nmc UrWroerordnungkN.
Bekanntmachungen über Kartossekn.

Nummer 7

AU5 Lenwkawernnen.
Höchsta. M.

Der hiesig« Lolalgewerbeverein hielt pm Mon¬
tag , den 12 . d . Mts . in der " Krone" « ne Berem^
Versammlung ab, iu ^ ĉl̂ zunE dre Gründung
von Kreisverbänden mnerholb deS Ge^ rbevereE
für Nassau und die von dem Zentralvorsumddre ^ i
sestgesegsten Riclstlinien emgehend be p:» ck̂ n M !den.
Alle Redner stimmten dem Plane zu und erhos teu
von dieser Maßnahme eine Förderung des Vanv-
werks und eine Ncubelebung unserer Berernstatrg-für btC

Laut Bekanntmachung des Reichskanzlers Vom
2. Februar 1917 findet am 1. Marz 1917 eine
Ausnahme der Vorräte an Martosseln
statt . Mer am 1. März Kartosseln rm Gewck̂ sam
hat, ist verpflichtet. s>e der zuständigen Behörde
(Gemeindebehörde) anzuzergen , rn deren Bezirk me
Borräte lagern . Für dce Anzeigen sind _Bordrucke
vorgeschrielwn. die von den Vemeinvebchor .en aus-
aeaeben 'werden. Die Konimunalverbande sind ver
pslickjtet, bis zum 15 . Mxz 1917 " Ne N a ch¬
prüfung  der Erhebung durch Beamte oder be¬
eidigte Vertrauensleute vorzunchmen. Dre Ge¬
meindebehörde, oder die mit der Nachvrmung b.--
austragten Personen sind befugt, zur Ernnttelung
richtiger Angaben Vorrats - und ^ etrichsrai .me
oder chnstigê Aufbewahrungsorte , wo ^ ttist oor-
räte zu vermuten srnd, d .mchuchsn und. Bstler
und GesMstsPaPiere der zrir Anzeige B :rp,rich¬
teten einzusehen. Wer vorsätzlich di ? Bestand,an ^ nge
nickst in der gesetzten Frist erstattet oder unrich M
oder unvotlständige Angaben macht, nnrdmtt-
fängnis bis zu einem Jahre uno mit Gerdstraje
bis zu zehntausend Mark oder mit mmr d .est
Strafen bestraft. Fahrlässige Uebeckretungen der
Borschriften unterliegen emer Geldgrase dm zu
dreitausend Mark . ,

Die 88 I und 2 der Bekanntmachung vom l.
Dezember 1916 über die Regelung der Versorgung
der Bevölkerung mit Speisekartosteln l!t >nn Wir¬
kung vom 10. Februar 191 , ab dalM aigeanbert
worden daß der Ka rto ss el e r zc ua er bis
SÄ Juli 1917 aus den Tag und Kops ein
Piuiid Kartoffeln seiner Emu? sur sich und iedm
Angehörigen seiner Wirtschaft verwenden dar ». 3«
übrigen  ist öer Tageskopfsatz bis zimr 20 . ^ alr

917 aus höchstens drciviertel  Psvnd Kar-
toffclrt mit der Maßgabe , sestgeseht wvrden , daß
der Schwerarbeiter eine taglrchs Zulage bis drcr
viertel Psund erhält.

werrs uno eine miumcmiu,
feit. Alsdann wurden die Vertreter für die Grun-
^ungsversammkung gewählt. Hieran anschließend
entspann sich eine rege Besprechung über dre neuer»
Steuergesetze und das Malkiilationsversahren.

Weilburg.
Nachdein aus Anregung des Gewerbevwüns aM

25. Januar d. J .' di« Ortsgruppe dos Hansavnnöes
eine Versammlung veranjtaltet hatte , in der verr
Generalsetretär Baum einen Vortrag ,'ber das
Dilssdienstgesetz hielt, veranstaltete der Gewerbe
verckn am 6. Februar einen Bortrag^K r i « ae r h er mst ätt en als Tank des
Vaterlandes ". Der Redner , Herr General¬
sekretär Ruppcl vom Bund deutscher Bodemrsomrer.
bat es verftand 'n, der leider kinnen Zuhörerscyast,
!men genauen Einblick^ i S-ben rn dre Bestreoungen,
um für Äriegsiiivaliden HermstsStten, und zwar
Wohn- und Wirtschastsheimstätten, mi Wftt *«-
wies besonders daraus hm .da« . der Tan » de»
Vaterlandes an die Erreger, ;nt  sich selbst für ihre
Heinrat in dem übermenschlichen Ringen emsetzäeu
und ckrre Enverbskrast dabei ganz oder teilweise
verloren haben, nickst besser Erstattet imrrcnkon ^ uals durch Schaffung von Kriegerheimschtreir Ob
wohl der Reichstag bereits « nen eut̂ prechmveir
Gesetzcntlvurseinstimmig verlangt um er mrd hav .,
kümmere sich die Oeffentnchkeit nicht in dem g.
ivünschten Maße um die bedeutsame Frage , die nur
SÄ , seß # « rb,n » me , « w-
tümlich geworden sei. Anfttarnng rue da he. not.

tranLwlrlzZkammcr wrczvaüell.
Betr. Versorgung der gswerblichen Betriebemit Leise.

Diejenigen Handwerksbetriebe des Kanimerbc-
ürks welch« Bedarf an Kern- oder Schmierseife
haben können diesen bei uns anmelden.. Wir >v«r-
d̂ n dann versuchen für Deckung des Bed°r,es zu
sorgen. ^a .r,

Wiesbaden,  den 20 . Januar 191 ».
Die Handwerkskammer:

Der Vorsitzende: Der
Carstens . ischroder.

Tn SE RÄTE
haben in dem Nassauischcn

Gewerbeblatt
weiieste Verbreitung!

NeiettNsuWlichlist Sn fSflgtabaacc» Hi>»mcklim«d-z>rl SMMn
^ ® ' ' cinactraaciie Genossenschaft mit beschränkter Hastpflicht.

Besitz

eingetragene Genoffenschaft mit beschränkter Hastpflicht.
Bilanz zum 31. Dezember 1916. Schulden

An Kassenbestand.
Guthabenb.BorschußvcreinWies ade»
Anteil beim Borschnßverein Wiesbaden
Ausstände.
Warenbestand.

36 09
662 53
500 —

10 194 35
68 871 74

80 264 71

Schuldenb.Dorschußverem Wiesbaden
Warenschulden.
Reingewinn.

7 490
30 000 —
49 970 79
2 803 92

80 264 71

Mi1gN«der-. Geschäftsanteile - und Saft, «mmenoen.eguus.
' Stand bei Gründung: 41 Mitgl . mit 41 Anteilen ^ 4 470 Stammemlage 12 M0 Hastsumm

bis 31. Dez. 16 neu hinzu: 15 » - “ 3020  " --
hk  o 020 ~ 4 600

56 Mitgl. mit 7 49 1̂Stammeinlage 16^ Haftsuwm
53 Analen iT430 St°mm-inlaĝ̂ l5S00 Hhftsst^

SitstrllilgSgt«ojstusßist kl  StgcHitnet im MeßSrdeu
eingetragen- Geiloffmschast mit beschränkterHastpftrcht

Philipp Rühl. Joseph Steycr.
liegenden Falle der Lehrherr - bei dem > _ DD- - - - - Z 7 . DU
ftSÜSSTTÄBkiSü «<ÄräSwSSlÄTeätfMi . -°->n. R-ww»» .«- « st» *.
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